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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.1977

Norm

StGB §84 Abs2 Z2 E

Rechtssatz

Gleichzeitiges Einschlagen der Täter ist nicht erforderlich; es genügt, wenn in einem Vorgang die Täter mit

geringfügigen zeitlichen Unterschieden auf das Opfer einschlagen.
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